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EuGH 26.6. 2018 – Rs. C-451/16 (MB)
Die Richtlinie 79/7/EWG des Rates vom 19. 12. 1978 zur
schrittweisen Verwirklichung des Grundsatzes der Gleich-
behandlung von Männern und Frauen im Bereich der so-
zialen Sicherheit steht einer nationalenRegelung entgegen,
die eine Person, die sich einer Geschlechtsumwandlung
unterzogen hat, dazu zwingt, ihre zuvor geschlossene Ehe
für ungültig erklären zu lassen, wenn sie eine Ruhestands-
rente ab dem für Angehörige des erworbenen Geschlechts
geltenden Alter in Anspruch nehmen möchte 277

BGH 9. 5. 2018 – XII ZB 47/17
Eine ausländische Rechtsordnung, die die Namensbestim-
mung für ein minderjähriges Kind in die freie Wahl der
sorgeberechtigten Eltern stellt und auch die Erteilung eines
sogenannten Phantasienamens zulässt (hier: australisches
Recht), kann nicht nach Art. 10 Abs. 3 EGBGB als das auf den
Familiennamen anwendbare Recht gewählt werden 280

BGH 20.6. 2018 – XII ZB 369/17
Die von Art. 20 Satz 2 EGBGB für das Kind eröffnete An-
fechtung der Vaterschaft nach dem Recht des Staates, in
dem es seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, umfasst auch
den sogenannten scheidungsakzessorischen Statuswechsel
nach § 1599 Abs. 2 BGB. Der Statuswechsel kann auch dann
gemäß § 1599 Abs. 2 BGB erfolgen, wenn das Kind erst nach
Rechtskraft der Scheidung geboren wurde und nach der
auf die (Erst‑)Feststellung der Vaterschaft anwendbaren
Rechtsordnung noch als Kind des geschiedenen Ehemanns
der Mutter gilt 281
– Anmerkung von Tobias Helms 283

OLG Düsseldorf 1. 12. 2017 – I-3 Wx 232/16
Das Standesamt hat den Antrag einer Irakerin auf Anmel-
dung ihrer Eheschließung mit den aus der Einbürgerungs-
urkunde sich ergebenden – nicht identitätsgeprüften –

Personenstandsdaten (zu Namen, Geburtsort und Ge-
burtsdatum) zuzulassen, ohne die Beibringung von Unter-
lagen aus deren Geburtsland Irak zu verlangen, wenn –wie
hier – feststeht, dass sie sich öffentliche oder andere Ur-
kunden aus dem Irak zu ihrem Personenstand auch und
gerade mit Blick auf die von den deutschen Auslandsver-
tretungen berichteten Zustände des Urkundswesens im
Herkunftsland nicht beschaffen kann und ihre Personen-
standsangaben durch Rückgriff auf in ihrem Überzeu-
gungswert nicht zweifelhafte eidesstattliche Versicherun-
gen der Antragstellerin sowie ihrer Eltern als »anderen
Personen« verifiziert sind 284

VG Berlin 30.11. 2017 – 5 L 550.17 V
Die in Syrien geschlossene Ehe zweier Syrer ist nach deut-
schemRecht unwirksam, wenn ein Ehegatte zumZeitpunkt
der Eheschließung das 16. Lebensjahr nicht vollendet hat.
Art. 13 Abs. 3 Nr. 1 EGBGB ist auch auf Ehen anwendbar, die
vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Bekämpfung von Kin-
derehen vom 17. 7. 2017 geschlossen wurden, soweit keine
Ausnahme nach Art. 229 §44 Abs. 4 EGBGB eingreift 285
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Behördliche Ehenamensänderung für einen deutsch/
türkischen Doppelstaater und dessen türkische Ehefrau
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Abstammung des Kindes einer spanischen Mutter, die in
einer in Deutschland begründeten Lebenspartnerschaft
mit einer Italienerin lebt Fabian Wall 288

Namensänderung des britischen Ehemannes einer Deut-
schen; Auswirkungen auf den Ehenamen und den Fami-
liennamen des Kindes Helga Kraus 292
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